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îigkeit, besondere Steuern zu erheben, muß darum

weit seltener eintreten. Durch den Widerstand der Mu.
nizipaliläten aber verschwinden nicht allein diese Vor.

theile, sondern es werden auch die Lasten vermehrt,

unter welchen ihre Gcmcindsbürgcr seufzen; denn die

Mittel, die zu ihrer Erleichterung bestimmt sind, wür,

den nicht mehr hiezu, sondern zur Bestreitung der Ko.

sten von ausserordentlichen Maßregeln verwendet wer.

den, welche, wenn dieselben nicht hinreichten, noch

besondere Ausgaben aus der Kasse der Gemeinden unver-

weidlich machten, die dem Bürger um so drückender

seyn müßten da fie von denen verursacht würden, wel-

chcn sie die Sorge für ihre Wohlfahrt unmittelbar an.

vertrauten.

Es sollte demnach sowohl das besondere Interesse der

Gemeintsvürger als hauptsächlich das allgemeine Wohl
des Staates Euch bestimmen, von Eurer Dienstver.

Weigerung abzustehen; und darum glaubte der Voliz.
Rath diese Vorstellungen und Ermahnungen, deren vä-

tcrliche Absichten Ihr nicht verkennen werdet, an Euch

erlassen zu müssen. Er Host mit Zuversicht, daß die-

selben nicht fruchtlos und Ihr mit ihm von den Wahr-
heilen durchdrungen seyn werdet:

1) Daß der Staat unter vielen und dringenden Be-
dürfiüssen leidet, deren Befriedigung keinen Aufschub

gestattet.

2) Daß, um diesen Bedürfnissen zu steuern, dieRe-
gicrung jene Wege einschlagen und jene Mittel ergreifen
müsse, die ihr das Gesetz anweiset; und daß sie hiebey
bey allem Widerstände, den man ihr entgegensetzen

wollte, von ihrer Festigkeit nicht abweichen dürft.

z) Daß in den kritischen Umständen, worin sich das

Vaterland befindet, die Uebel und Verheerungen der

Anarchie nicht anders abgehaltenwerden köncn, als wen
alle öffentl, Beamte, bestell von gleichem Geiste, sich mit
all' ihren Kräften und mit der ganzen Stärke ihres An-
schcns nnd Einst isses zu einem Zwecke vereinigen —
zum aross n Zwecke, die Stürme abzutreiben, die dem

Schisse des Staates in dem Augenblicke seinen Untergang
drohen, wo es in den sichern Haftn einlaufen soll.

Genau kennt die Regierung die mancherley Beschwer-
den, die das Volk drücken; niemand kann mehr als sie

dabey leiden. Aber ihnen abzuheften, stand bis izt bey
aller Anstrengung nicht in ihren Kräften; sie wurden
gröstculheiis durch äussere Umstände und durch die gros,
sin Begebenheiten der Zeit vernrfacht. Davon ist Jeder
von Euch durch die traurigsten Erfahrungen überzeugt.

Wie aber, soll durch Eure Widersetzlichkeit die Dauer
dieses drückenden Zustandes verlängert werden '? Wollt
Ihr durch dieselbe den Aufenthalt von fremden Truppen
auf unserm Boden noch länger nothwendig machen?

Nein! Ihr fühlt in dem Augenbücke, daß dieß Eure
Verantwortung allzusehr erschweren wurde. — Uulerwer,
fung dem Gesetze, Treue Euer« Pstichtcn, Unterstützung

der Regierung find es, die Ihr Euch selbst, die Ihr
dem Gemeinwesen schuldig seyd. Dadurch wird Ruhe
und Ordnung in Helvetic» erhallen und befestigt, und
die Regierung in den Stand gestzt, den auswärtigen
Mächten in dem ruhigen Zustande der Sck)weitz den

stärksten Beweis zu liefern, daß für fie kein System
des Druckes passe.

Ueber Einheit und Federalism, als Grund-
lagen der neuen Verfassung Helvetiens.

Zweyter Brief.
Z—> d... April i8oi.

Mein Herr!
In meinem vorigen Schreiben habe ich Ihre erste

Frage beantwortet. Ich gehe nun zur zweyten über.

Die politischen Meinungen werden beynahe immer
durch das Privatinlercsse bestimmt. Jeder, ehe er wählt,
untersucht die Frage in ihrer Beziehung auf seine be>

sondern Verhältnisse: ist einmal das System gefunden,
das diesen am zuträglichsten ist, so bemüht man sich

darzuthun, daß es das Beste von allen ist, nnd daß
Grundsätze sowohl als Erfahrung dafür stimmen.

Sie verlangen zu wissm., wer bey uns zu den Ah-
Hängern des Federalism gehöre? D:c Frage kann ans
jene andere zurückgebracht werden: Welcbes sind die

Interessen, die der Federalism begünstigt? Oden ist

gezeigt worden, daß er den Interessen der Nation zuwi,
verläuft; er kaun Mithin, allein den Individuen Vor,
theil bringen.

Wirklich bestehen die Anhänger des Federalism aus
Den ehemals Privilegirten.
Den Besitzern von Fcudalrechten.
Den untergeordneten Beamten der alten Regie,

tungen.

In den demokratischen Cantonen aus den Herren,
welche über die Voiksmasse herrschten.

Endlich ans allen denjenigen, die von den Stößen
der Revolution mehr als von ihren Wohlthaten
getroffen wurden.
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Vie Caste dkr ehmals Privilegien will die Einheit

nicht, weil diese Versassung keine Vorzüge gestattet, und

jedem mir die Rechte gewährt, welche alle besitzen. Es

ist ein unheilbarer Irrthum der Menschen, zu glauben,

das Maaß der Macht, die man besizt, «ey auch jenes

des Glückes; keine Erfahrung heilet diesen Irrthum,
und die Weisheil selbst läßt sich durch ihn beherrsche».

Es wird immer unmöglich seyn, die Menschen über den

Verlurst dessen zu trösten, was ihr Leben durch, der

Gegenstand ihrer süßesten Genüsse war und waö diese

ihren Kindern als Erde übertragen solUe. Zu dem

Verlurst der Sache, nun auch das Opfer des Schmer-

zes über diesen Verlurst von ihnen verlangen wollen,
wäre Tiranuey; denn der Charakter der Tirauncy besteht

darin, was unmöglich ist, zu verlangen.

Es ist also sehr natürlich, daß diese Caste den Fede-

ralism wünscht, weil sie nur unter seiner Begünstigung

hoffen kann, durch Zeit und Umstände in den Wieder-

besitz aller oder eines Theiles ihrer Vorrechte zu gelangen.

Sie sieht leicht ein, daß beym Einheitssysteme nie

in Helvetie» eine privilegirle Caste entstehen wird; daß

es den Aristokratie,l von Bern, Zürich, Frcyburg,
Solothuru, nie gelingen wird, eine besondere Corpora,

tion zu bilden, die das Recht, die Cantone zu regieren,

für sich und ihre Erden in Besitz erhalte. Jede Abchei-

lung jener Caste kann also nur durch Trennung und

Vereinzelung der Cantone, nach und nach einen Theil

des Verlornen wieder zu gewinnen hoffen. Ma» kann

nicht läugnen, wenn bey der Einheit ihre Hofnungen

ungereimt seyn würben, so sind sie dagegen beym Fe.

deralism höchstens nur gewagt.

Die Besitzer von Feudatrechten und die diese leztcrn

in ihrer ganzen Ausdehnung zurückverlangen, neigen

zum Federalism, weil sie selbst gewissermaßen eine pri-

vilcgirte Classe ausmachen; weil sie wissen, daß alle diese

Classen sich einander gegenseitig unterstützen, und weil

sie auf den Schutz der ehmals souverainen Caste um fo

sichererrechnen., als ihre Mitglieder selbst die reichsten

Besitzer jener Rechte sind. Gemeinschaftliche Interessen

erzeugen gemeinschaftliche Wünsche.

Die untergeordneten Beamten, welche ihr Ansehen der

Gunst der alten Regierungen verdankten, und von den

republikanischen Aemtern entfernt wurde», weil man

sie im Verdacht hielt, ber neuen Ordnung, die ihnen

Schaben beachte, Feind zu seyn, wünschen die Rück-

kehr einer ihnen wohlthätigen Verfassung.

In den demokratischen Cantonen bestund in der Tb>5
eine sthr linzweydentige Aristokratie. Gewisse Familien
machten Ansprüche auf die Regierung und regierten
auch wirklich, unter dem Gutheissen der Priester u»d
mittelst einiger Grillen der Menge, die man befriedigte.
Der Federalism würde diesen Familien einen Einfluß
zurückgebe», der ihnen um so mehr schmeicheln muß,
als er sie viele Opfer und Sorgen kostete. Sie werben
die Rückkehr desselben wünschen.

Die Frage über Einheit und Federalism ist verwickelt.
Das eine wie das andere System kann, wie man gest»

hen hat, durch mehr oder minder annchmliche Gründe
untcrstüzt werden. Gewisse Gemüther zeigen ungleich
mehr Empfänglichkeit für die Vortheile des Federalism,
als für die Nachlheile, die er mit sich führt. Jene
scheinen ihnen näher zu likge» ; sie sehen darin die Er«
füUung der Erwartungen und der Bedürfnisse des Au,
genbücks. Der Gedanke, alles auf den alten Fuß zu«

rückzubnngen, scheint beym ersten Anblicke der einfachste;
er empficil sich dadurch, daß er alles zu beenden

scheint; die Ungeduld ans Ziel zu kommen verblendet
und läßt die Unmöglichkeit, solches zu erreichen, nicht
einsehen. Personen, welche das Unglück der Revolu«
tion hart getroffen hat, verwechseln in ihrem Hasse

mit derselben die Einheit, die ihre Folge war; sie der»

langen den Federalism nur darum, weil er nicht die

Einheit ist. Dieß sind Kranke, die an Beklemmung
leiden, und sich zu erleichtern glauben, wann sie ihre
Lage ändern.

Ich glaube alle Classen, unter welche die Anhänger
des Federalism gedracyt werden können, mit Jhne»
durchgangen zu haben. Alle zusammengerechnet ma-
chen nicht den zwanzigsten Theil der Schweitzer aüS,
und das Privatinteresse ist demnach mit dem allgemei,
nen Willen in dem Verhältnisse von ein zu zwanzig
im Widerspruch.

Ich bin u. s. w.
(Die Fortsetzung folgt.)

Denkfehler.
In N. zio. S. i28y. Sp. r. Z. 4. von unten,

statt Beschluß vom 4. April, lies Beschluß vom

4ten Merz.
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